
 
22.07.2025 

An alle Vereine des                                                                                                                    
KSSV Neustadt  
 

A U S S C H R E I B U N G 
 

zur Ermittlung der Kreiskönige 2026 
 
 

Teilnehmer: Alle Mitglieder des Kreissportschützenverbandes Neustadt,  
die über ihren Verein ausreichend versichert sind. 

 Jugendkönig von 12 Jahren  Jahrgang 2006 - 2013  

Zeitraum: Vom 01. August 2025 bis 16.Januar 2026 
Letzter Abgabetermin: 17. Januar 2026 Termin bitte einhalten! 

  

Ort: Bei allen offiziellen Vereinsübungsschießen und Kreisschießveranstaltungen. 

  

Waffenart: Luftgewehr Regel 1.10 der z.Z. gültigen SpO. 

  

Scheiben: 1 Satz= 10er Scheibenstreifen und Elektronik. 

  

Schießbücher: 
Scheiben: 
Elektronik 
Abgabe: 

 

Schießbücher können mit den entsprechenden Scheibenstreifen abgefordert werden, 
und müssen abgegeben werden. Alle Sätze die auf Kreiskönig (Elektronik) geschossen 
wurden müssen in Papierform abgegeben werden. Verantwortlich für die korrekte Abgabe 
der Ergebniszettel  ist der Vereinssportleiter.  
Herrn Ernst Schaller 
Weißer-Kamp-Weg 1  
30826 Garbsen OT Frielingen    Tel. 05131-95379  Handy: 015237621049 
Abholung der Scheiben nach Telefonischer Rücksprache 

  

Anschlagsart: sitzend Auflage (Rolle) 

  

Schußzahl: Es können beliebig viele Sätze gelöst und nachgelöst werden. 
Jeder Spiegel ist nur mit einem (1) Schuss zu beschießen. 
Probeschüsse sind nicht erlaubt. 

  

Wertung: Teilerwertung, die drei (3) besten Teiler eines beschossenen Satzes  
eines Teilnehmers werden addiert und kommt in die Wertung. 

  

Listenführung: 
 
 

Kosten: 

Für jede Klasse (König, Königin, Jugendkönig) ist ein Schießbuch zu führen.  
Jedes Schießbuch muß mit allen beschossenen Sätzen abgegeben werden. 
 
Jeder gelöste und nachgelöste Satz ist mit € 3,00 zu berechnen. 
Der Pflichtsatz entfällt!  
 

Jugendliche haben die ersten 3 Sätze frei. 
 

Nichtgebrauchte Scheibenstreifen und Schießbücher sind zurückzugeben, 
sie werden sonst mit in Rechnung gestellt.  

  

Endkampf: Auf Einladung kommen die zehn besten Vorkampfteilnehmer einer Klasse in den Endkampf.  
Es müssen zehn (10) Wertungsschüsse abgegeben werden, wobei die zwei (2) besten 
Teiler addiert werden und in die Wertung kommen. 
Es wird auf Scheibenstreifen geschossen. 
Vor den Wertungsschüssen können fünf (5) Probeschüsse in der Gesamtzeit 
von 15 Minuten abgegeben werden. Die Probescheiben sind mit abzugeben. 
Der Endkampf findet am 01. 02. 2026 im Schützenhaus Gümmer Osnabrücker 



Landstaße 1F statt. 
Beim Jugendkönig darf ein Betreuer nur beim Probeschießen dabei sein.  
Beim Endkampf wird eine Waffenkontrolle durchgeführt. 

 

Allgemeines: 

 
1.) Jeder Teilnehmer kann nur für sich und auf seinen Namen in der jeweiligen Klasse schießen. 

  
2.) Der beste Schütze (Kreiskönig), die beste Dame (Kreisdamenkönigin) und der beste 

Jugendschütze (Kreisjugendkönig) erhalten 60% der Einnahmen der jeweiligen Klasse 
(Kreisjugendkönig mind.50,00€)  und die Königskette für ein (1) Jahr. 
 
Der Kreiskönig erhält zusätzlich noch eine wertvolle Königsscheibe als Wanderpreis. 

  
3.) Die Siegerehrung und die Proklamation der Kreiskönige wird beim 

Kreisschützentag,  am 15. Februar 2026 vorgenommen. 
 

 Zur Siegerehrung werden die fünf (5) erstplatzierten jeder Klasse nach dem Endkampf 
mündlich eingeladen. 
Sieger (Könige) und Platzierte (2. bis 5. Platz) können nur Schützen/Schützinnen werden, 
die auch bei der Proklamation (Kreisschützentag) anwesend sind. 
Ist einer der erstplazierten nicht anwesend, rücken die nächstplazierten in der 
Rangfolge nach. 

 Ausnahme: Krankenhausaufenthalt wegen plötzlicher Erkrankung oder Unfall. 
  

4.) Munition und Waffen stellen die Teilnehmer selbst. 
  

5.) Beim Endkampf können nur die auf dem Schießstand befindlichen  Kniendrollen als 
Schießhilfen benutzt werden. 
Vereinseigene Sandsäcke oder Kniendrollen sind nicht erlaubt. 

  
6.) Für jeden Teilnehmer muß ein Schießbuch geführt werden! 

Die Schutzgebühr für Schießbücher beträgt 1,00 € je Buch. 
  

7.) Das Kampfgericht ist der Sportausschuß des KSSV Neustadt e.V. 
  

8.) Nach dem 17. Januar 2026 eingehende Scheiben und Schießbücher werden 
aus organisatorischen Gründen nicht mehr berücksichtigt. 

  
9.) Der Kostenbeitrag wird vom Kreisschatzmeister den Vereinen 

in Rechnung gestellt. 
  
  

10.) Der ordentliche Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Jeder Teilnehmer unterwirft sich durch seine Teilnahme dieser Ausschreibung. 
Änderungen in Ablauf und Organisation bleiben dem Kreissportschützenverband 
ausdrücklich vorbehalten. 

 

Mit der Meldung zu Veranstaltungen des KSSV Neustadt erklärt sich der Teilnehmer aus 
organisatorische Gründen mit der Verarbeitung der wettkampfrelevanten personenbezogene Daten, 
unter der Angabe von Name, Vereinsname, Verbandszugehörigkeit, Alter, Klasse, 
Wettkampfbezeichnung, Startnummer, Startzeiten und erzielten Ergebnissen einverstanden. 
Sie willigen ebenfalls in die Veröffentlichung der Start- und Ergebnislisten, sowie der Erstellung 
und Veröffentlichung  von Fotos in Aushängen, im Internet, in Sozialen Medien und in weiteren 
Publikationen des KSSV Neustadt sowie dessen Untergliederungen ein. Aufgrund des berechtigten 
Interesses des Ausrichters an diesen Ergebnislisten sowie Fotos vom Wettbewerb und / oder 
Siegertreppchen für die Dokumentation bzw. Bewerbung des Sports in der Öffentlichkeit , besteht 
auch im Nachhinein kein Anspruch der Teilnehmer zur Löschung ihrer persönlichen Daten aus 
diesen Ergebnislisten bzw. von Fotos die im Zusammenhang mit dem Wettkampf gefertigt und 
veröffentlicht wurden.    
 
 
 
 
           
               Kreissportleiter                                                                Kreisvorsitzender                                                            
                                                                                                                                                                                   



 


